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Prof. Dr. Paul Hertin zu 
Besuch beim IVS e.V.
Und jedem Mitglied, 
das bei diesem 
ersten Treffen dabei 
war, wurde nach 
kurzer Zeit klar: es 
gibt noch eine 
Menge juristischer 
Feinheiten von 
denen wir
nichts wissen.
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Weihnachtsstammtisch 
des IVS in der Luise 
in Dahlem.

Seite 3

Rückbesinnung auf 
Qualität
84 Kollegen aus dem 
Ensemble 
garantieren den 
Studios einheitliche 
Konditionen.
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Ordentliche 	 	
Vollversammlung die 2.
Die 2. Ordentliche 
Vollversammlung 
steht vor der TŸr. 
Was es im Vorfeld zu 
beachten gibt.
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Was 2007 ansteht
Ein Ausblick auf die 
Aufgaben, die im 
Jahr 2007 vom 
Vorstand und dem 
gesamten IVS in 
Angriff genommen 
werden mŸssen.
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Johanna ist weg...
was das hei§t? Nun 
wir bemerken in der 
GeschŠftsstelle doch 
schon schmerzlich 
ihr Fehlen.     
Seite 6

Professor Dr. W. Paul Hertin
Ein Protokoll ...

Herr Prof. Hertin war erschienen, 
um uns darŸber zu informieren, in-
wieweit  die KnebelvertrŠge der 
SynchronÞrmen ihre Berechtigung 
haben oder die Grenzen der Lega-
litŠt Ÿberschreiten.
Zu seiner eigenen Vorbereitung la-
gen ihm Vertragspakete verschie-
dener Firmen vor:
Seine ErklŠrungen und VorschlŠge 
zur "Vertragshygiene", wie er es 
nannte, waren sehr interessant:
Wir werden fŸr eine Rolle engagiert 
und haben uns auf diese Rolle, fŸr 

diesen Film, eingestimmt.  Wir wer-
den nach Takes bezahlt. Die Ho-
norarhšhe mag differieren, aber die 
Hšhe spielt  auch keine wirkliche 
Rolle fŸr die Fragen des heutigen 
Abends.
Das Problem  ist, dass sich das 
Leitbild  des Urheberrechtes  in den 
letzten Jahren gewandelt hat:
Der PrimŠrzweck ist, dass ein Film 
gemacht werden soll.
Im Gegensatz zu frŸher, erhalten 
aber die Filmproduzenten heute 
viel mehr Rechte.
FrŸher musste jedes einzelne 
Auswertungsrecht benannt und im 
Vertrag aufgefŸhrt werden. Der 
Produzent erwarb nur die Rechte 
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fŸr die aufgefŸhrten!Verwertungs-
formen.
Aufgrund der guten Filmlobby der 
Produzenten konnte dieses Gesetz 
1988 / 89 zu ihren Gunsten geŠn-
dert werden.
Diese gesetzliche Auslegungsregel 
ist eine Extrawurst fŸr den Produ-
zenten, weil er soviel in den Film 
investiert hat. Daher erhŠlt er die 
umfassenden Rechte an dem  Film, 
um ihn auf alle Arten auswerten zu 
kšnnen. Im Gegensatz zu frŸher, 
wo alle V e r w e r t u n g e n na-
mentlich aufgefŸhrt werden muss-
ten, mŸssen wir heute in die Ver-
trŠge reinschreiben, wenn etwas 
NICHT mit  verwertet  werden soll. 
Die Auswertungsrechte (Filmrech-
te) sind also heutzutage inklusive, 
abgegolten durch eine Pauschal-
gage. Soweit, so legal, was die 
Auswertung der Filmrechte angeht. 
Was jedoch nicht rechtens ist, ist, 
dass z. B. Outtakes neben den 
aufgenommenen Takes in einer 
Datenbank gespeichert  werden 
sollen, die dann ebenfalls zur 
kompletten  Auswertung fŸr den 
Produzenten zur VerfŸgung steht. 
Mit  anderen Worten: dass SŠtze 
aus dem  Zusammenhang gerissen 
werden kšnnen  und plštzlich  fŸr 
andere Produkte wie zum Beispiel 
redende Puppen, Klingeltšne oder 
Computerspiele,  Hšrspielkassetten 
oder sogar komplett  fŸr andere 
Filme verwertet werden!
Die WeiterŸbertragungsrechte der 
SynchronÞrmen mŸssen mit in den 
VertrŠgen drin  sein, da  diese ja den 
fertig  gemischten Film an die Ver-
leiher verkaufen.
Die beliebige Weiterübertragung 
der Rechte jedoch ist anstš§ig.
Zumindest hier in Deutschland!
In den USA ist die Rechtslage an-
ders. Dort gilt: 
Work made for hire.
Das ist  die TotalŸbertragung aller 
Rechte an die ProduktionsÞrma. 
Daher benehmen sich die Ameri-
kaner hier auf dem Markt  auch so 
skrupellos, sie versto§en damit 
aber gegen hier geltendes Recht!
Als Kreative/r kann ich meine Nut-
zungsrechte Ÿbertragen, bzw. ab-
geben. Es bleibt  jedoch  ein Rest 

an Persšnlichkeitsrecht (durch 
meine mir eigenen Stimme), das 
nicht Ÿbertragbar ist.
Ich kann zum Zeitpunkt  der Syn-
chronaufnahme nicht  wissen, dass 
davon evtl. mal Klingeltšne produ-
ziert werden sollen.
Beim  Film gibt  es zwar eine Total-
auswertung der Filmrechte, aber 
eben nur der Filmrechte und das 
gilt  nicht  fŸr andere Medien. Das 
muss dann immer in einem Indivi-
dual-Vertrag geregelt werden, bei 
dem  wir gefragt und extra bezahlt 
werden mŸssen.
Die Frage ist, was kšnnen  wir ge-
gen diese Klauseln tun? 
Eine Mšglichkeit  bestŸnde in der 
†berprŸfung  der Allgemeinen Ge-
schŠftsbedingungen (¤138 BGB, 
anhand des Beispiels, eine Puppe 
spricht  mit meiner Stimme) auf Sit-
tenwidrigkeit.
Sittenwidrig,  da  ich mit  einer Pau-
schale nach Takes bezahlt wurde 
und plštzlich  vor einer Totalaus-
wertung stehe. Jedoch mŸsste ein 
KŸnstler als KlŠger in Erscheinung 
treten und wŠre damit  von Seiten 
der Produzenten durch Buchungs-
stop angreifbar. Daher empÞehlt 
uns Prof. Hertin  eine andere Mšg-
lichkeit, die uns durch den Um-
stand, dass wir (endlich schlag-
krŠftig geeint) ein Verband sind, 
ohne Angst vor Jobverlust, han-
deln lassen kann:
Es ist mit  der geŠnderten Fassung 
des ¤3 des BGB eine Verbands-
klage mšglich,  da wir als KŸnstler, 
als Synchronschauspieler, im Sinne 
des Gesetzes Unternehmer sind.
Der Verband kann eine Inhaltskon-
trolle nach AGB veranlassen, d. h.  
ein Gericht ŸberprŸft die Allgemei-
nen GeschŠftsbedingungen und 
wenn die Klauseln vom  wesentli-
chen Grundgedanken abweichen, 
dann sind diese Klauseln nichtig. 
Das bedeutet, dass bestimmte 
Passagen aus den VertrŠgen 
schlichtweg  gestrichen  werden 
mŸssen und Prof. Hertin ist sehr 
zuversichtlich, dass diese von uns 
angestrebte Klage erfolgreich ist 
und eine Signalwirkung haben wird 
(auch fŸr die gro§en Firmen "
Ÿber«m Teich), dass hier in 

Deutschland immer noch ein an-
deres Gesetz gilt!
Vermutlich  wŸrde …sterreich mit-
ziehen, Ÿber die Schweiz fehlen 
momentan  Informationen. Auf je-
den Fall dŸrften keine aus den 
Synchronspuren hergestellten 
Computerspiele oder Hšrkassetten 
hier vertrieben werden. Es sei 
denn, wir wŸrden dafŸr bezahlt, 
nach Abschluss eines weiteren 
Vertrages.
Problematisch  gestaltet  sich aller-
dings die †berprŸfung  dessen, 
was mit unseren Stimmaufnahmen 
alles noch  so produziert wird: Die 
GVL Ÿbernimmt  keine Funktion wie 
z. B. die GEMA beim Schutz der 
Musiker.
Es gibt zwar eine Meldepßicht der 
Studios, die uns und der GVL die 
Weiterverwertung anzeigen mŸss-
ten. Aber in der Praxis  geschieht 
das nicht  und das ist nicht strafbar.  
Wir mŸssen also selbst  herausÞn-
den, wer unsere Stimmen fŸr wei-
tere Produkte nutzt.
Dann allerdings kšnnen wir             
j e d e n Nutzer anschreiben, und 
"die Hand aufhalten".
Einen KŸnstlerschutz im Sinne des 
Urheberrechts  haben wir nur, so-
lange wir ein Werk interpretie-
ren,!was bei einzelnen herausge-
schnittenen SŠtzen nicht  mehr 
wirklich der Fall ist.
In diesem Fall beÞnden wir uns 
nicht  mehr im  Urheberrecht, son-
dern in den AGB. Laut ¤  32 hat je-
der KŸnstler Anspruch auf eine an-
gemessene VergŸtung seiner Leis-
tung und so mŸssen auch solche 
"Stimmfetzen"  angemessen vergŸ-
tet  werden, sprich: ein zweiter In-
dividualvertrag muss her. Was die 
Nutzung der vollen Synchronisati-
on angeht, gibt  es!seit 2002 im Ur-
heberrecht  den Nachfolger des so 
genannten Bestsellerparagraphen 
zum Geltendmachen eines Nach-
vergŸtungsanspruches, der alle 
Produktionen  seit 2002 betrifft, 
was aber nur die wenigsten von 
uns wissen.
¤  32A (Ex - Bestsellerparagraph) 
zielt auf das MissverhŠltnis zwi-
schen Honorar und Einspielerfolg 
ab. Als Beispiel wurde der Film 
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"Lola rennt" herangezogen: Nie-
mand hŠtte mit diesem Erfolg des 
Films gerechnet, der ja quasi  in 
der ganzen Welt gezeigt wurde.
Jeder der Mitwirkenden  hŠtte den 
berechtigten  Anspruch, eine Nach-
vergŸtung einzufordern, da ein auf-
fŠlliges MissverhŠltnis zwischen 
der damals gezahlten Gage und 
dem  Erfolg / Einspielergebnis 
herrscht.
Aber wie gesagt, das setzt voraus, 
dass wir KŸnstler um  diese Neure-
gelung seit 2002 wissen.
Was fŸr Filmschauspieler gilt, gilt 
auch fŸr uns als Synchronschau-
spieler. Wichtig  ist  das Missver-
hŠltnis zwischen der Gage und 
dem  Einspielergebnis, dem Erfolg 
des Filmes. Auch hier wendet man 
sich an jeden Nutzer dieses Films, 
von der SynchronÞrma bis zum 
Verleiher oder Sender etc..
Vermutlich  wŸrde man von deren 
Rechtsabteilung erst 
einmal belŠchelt und abgewiesen   
(ãSchauspieler kann man ja ein-
schŸchtern...Ò) und man mŸsste in 
die Einzelklage gehen. 
In der Konsequenz stellte sich die 
Frage, wie sich eine angemessene 
VergŸtung (¤32) deÞniert, wenn 
man einen solchen Anspruch / 
Klage erhebt und in seiner sympa-
thischen, stets kompetenten  Art 
meinte Prof. Hertin nur, dass es 
eine Aufgabe fŸr den Verband sei, 
die "Steine ins Wasser" zu werfen.! 
Da dieses Gesetz erst seit 2002 
existiert, gibt  es so gut wie gar 
keine Richtlinien. Einzig und allein 
die TextŸbersetzer hŠtten sich die-
sen Paragraphen bisher vor Ge-
richt  nutzbar gemacht  und eine 
Beteiligung herausgeschlagen.
Das einzige, was fŸr diesen Para-
graphen wirklich  wichtig  ist, ist  
eben jenes! auffŠllige MissverhŠlt-
nis zwischen Honorar und Erfolg 
des Films und unsereiner greift  den 
Stein des Ansto§es dann auf und 
denkt sich: wenn da noch  keine 
Richtlinien und Richtwerte sind, 
dann schaffen wir doch  lieber 
selbst welche, ehe wir wie 1953 
irgendwas von den Studios vorge-
setzt bekommen, was wir dann 
wieder die nŠchsten 50 Jahre 

schlucken  sollen... und so war es 
auch von Prof. Hertin gemeint.
Auf die Frage, wie viel Zeit so eine 
Klage beanspruchen wŸrde, ant-
wortete  Prof. Hertin, dass die erste 
Instanz in einem halben Jahr durch 
wŠre. WŸrde es durch eine zweite 
oder gar dritte Instanz gehen, 
schŠtzt er fŸr jede ca. 2 Jahre ein, 
meinte aber auch, dass er nicht 
glaubt, dass die Firmen das ma-
chen, da es durch die …ffentlich-
keit  ginge und es unangenehm fŸr 
die Firmen ist.

Eine weitere Frage bezog sich da-
rauf, was unser Honorar ist:
Ob es ein Arbeitshonorar ist  oder 
eine Abgeltung  der Verwertungs-
rechte und ob man dieses auch an 
eine Verwertungsgesellschaft  ab-
treten kšnnte,  die dann fŸr uns bei 
den SynchronÞrmen die Gelder 
(schneller) hereinholt.
Da! Herr Prof. Hertin sich eigentlich 
ausschlie§lich  auf die "Vertragshy-
giene", (sprich: die miesen Klau-
seln, die uns untergeschoben wer-
den, und deren Auslšschung)  vor-
bereitet hat, blieb die Frage, wel-
cher Art unser Honorar ist, erst 
einmal offen.
Der Fakt, dass unsere PrimŠrver-
wertungsrechte an Verwertungsge-
sellschaften, die unsere Gagen fŸr 
uns einfordern kšnnen, Ÿbertrag-
bar sind, wurde aber auf Nachfra-
ge noch einmal eindeutig bestŠtigt, 
und auch, das die Zweitverwertung  
nach wie vor NICHT abtretbar ist !! 

Gegen Ende wurde ein Vorschlag 
aus unseren Reihen gemacht, der 
Herrn Prof. Hertin zu gefallen 
schien, den er aber im ersten Mo-
ment als nicht  empfehlenswert er-
achtete, da er zu diesem Zeitpunkt 
nicht  wusste, w i e v i e l e  wir im 
Verein schon sind: NŠmlich der 
Vorschlag, dass wir unsere            
e i g e n e n!  AGB«s aufstellen, 
nach denen wir arbeiten und diese 
(einmal umgekehrt) den Firmen 
aufdrŸcken. Er sorgte sich zuerst, 
dass die Kollegen auf schwarze 
Listen kŠmen, was Arbeitslosigkeit 
zur Folge hŠtte.

Als er jedoch  hšrte, dass wir von 
250 aktiven Synchronschauspie-
lern bereits 200 im  Verein hŠtten, 
sah er begeistert  aus und meinte 
nur, dass wir dann unsere Schau-
spieler!  organisieren und einstim-
men mŸssten, dass wir alle nur 
noch zu u n s e r e n AGB`s arbei-
ten und dann brŠuchten wir nicht 
mal mehr ihn, den Prof. Hertin, 
denn dann brŠuchten wir nur noch 
die Power zum Durchhalten und 
dann wŠrÕs geknackt.

Weihnachtsstammtisch des IVS 		
in der Luise in Dahlem

Unter dem Motto  ãQuo vadis 
SynchronbrancheÒ hatte Nicolas 
Bšll, der Pressesprecher des IVS, 
am 21. Dezember 2006 zum 
Weihnachtsstammt isch bei 
GlŸhwein und WeihnachtsgebŠck 
eingeladen. In der Einladung 
stand, "... um bei guten GesprŠ-
chen ein ereignisreiches Jahr 
ausklingen zu lassen...". Etwa 45 
Kollegen waren gekommen und 
auch seitens des BVDSP waren 
einige Vertreter da, u. a. Bjšrn 
Herbing (ARENA), Wolfram LŸde-
cke (BSAG), Jšrg Hermes (Her-
mes Synchron), Thomas Braune 
(Interopa), Oliver Fay (Splendid) - 
in alphabetical order und ohne 
Anspruch auf VollstŠndigkeit, weil 
wir die IVS-Mitglieder auch nicht 
alle aufzŠhlen kšnnen. Pierre Pe-
ters-Arnolds, kurz PPA, war aus 
MŸnchen angereist; in seiner Ei-
genschaft als ãtwo facesÒ ;-).

Womit keiner gerechnet hatte, 
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war ein Ablaufplan der geistigen 
VŠter des Abends, der den Weih-
nachtsfrieden durchaus wieder 
durch den Schornstein hŠtte 
schie§en kšnnen. Florian KrŸger-
Shantin und Sven Hasper hatten 
einen kleinen Fragen-Katalog 
vorbereitet, zu dem sie gerne die 
eine oder andere Stellungnahme 
der anwesenden Synchronprodu-
zenten gehabt hŠtten. Nun: wider 
Erwarten blieb es beim  weih-
nachtlichen Duft und es gab kei-
nen Pulverdampf, der die Sicht 
auf die Dinge, die uns alle, 
Schauspieler und Produzenten, 
bewegen, hŠtte trŸben kšnnen. 
Es entspann sich eine von Florian 
moderierte Diskussion, die ge-
prŠgt war von gegenseitigem Re-
spekt  und dem BemŸhen, sich 
nŠher zu kommen, mehr als es 
fŸr unsere unruhige Branche der-
zeit typisch ist.

Es wurden leidenschaftlich  Ar-
gumente ausgetauscht  und ir-
gendwann war der Punkt erreicht, 
an dem klar war, dass der Abend 
einen Dialog eršffnet hatte, aber 
nicht dafŸr geeignet war, bereits 
Lšsungen zu prŠsentieren. Nach-
dem Thomas Braune vorschlug, 
doch die verschiedenen Themen 
in kleineren Gruppen, besetzt mit 
Vertretern des IVS und des 
BVDSP, weiter zu behandeln, 
drŠngte Nicolas Bšll demonstra-
tiv mit dem Bestellen einer gro-
§en Pizza darauf, sich nun wieder 
an den Text der Einladung und 
die ursprŸngliche Absicht  zu er-
innern: nŠmlich bei GlŸhwein, 
WeihnachtsgebŠck und guten 
GesprŠchen ein ereignisreiches 
Jahr ausklingen zu lassen. Wenn 
auch zugegebenerma§en eine 
Pizza kein WeihnachtsgebŠck ist. 
Dass besonders viel getrunken 
wurde, nachdem Schatzmeister 
Andreas MŸller bekannt gegeben 
hatte, dass der IVS nicht nur den 
GlŸhwein, sondern auch alle an-
deren GetrŠnke bezahlt, ist ein 

bšsartiges GerŸcht, das vielleicht 
Leute in die Welt gesetzt haben, 
die den Termin aus ihrem Kalen-
der gestrichen hatten. 

Am Ende hallten noch die Worte 
von Klaus Bauschulte (BSAG) 
nach, der sagte: 

ÒEs gibt  mehr Verbindendes als 
Trennendes.Ò

Und so trifft sich eine erste Run-
de aus Vertretern des IVS und 
des BVDSP am 31. Januar, um 
an den Dialog vom 21. Dezember 
anzuknŸpfen. Bon Chance, wir 
sind alle sehr gespannt und hof-
fen darauf, dass viele konstrukti -
ve Termine folgen werden.

Rückbesinnung auf Qualität

84 Kolleginnen und Kollegen ent-
sprachen den WŸnschen der 
Firmen nach einer einheitlichen 
Gagenstruktur. 

Schon im Dezember Newsletter 
hatten wir im Artikel ãDumping - 
auch DUM-m  und PING-pongÒ 
darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Produzenten, die ange-
messene Gagen zahlen, sich be-
sorgt zeigten ob der Tatsache, 
dass manche Schauspieler die 
Firmen unterschiedlich  behan-
deln. Zumindest die Kollegen, die 
hauptsŠchlich mit Ensemble-Rol-
len ihren Lebensunterhalt  bestrei-
ten, haben sich - und das ganz 
ohne den IVS(!) -  zusammen ge-
setzt und eine einheitliche Gage 
eingefŸhrt. Hut ab! 

„Wer ist denn dafür verantwort-
lich?“ Das war die erste Frage, 
die von einigen Firmenchefs ge-
stellt wurde, nachdem sie Anfang 
Januar den Brief der Kollegen 
bekommen hatten. Einen Brief, in 
dem nur stand, dass ab Februar 
07 bei der Berechnung der Gage 
für pauschal bezahlte Termine für 

alle Firmen wieder die Konditio-
nen gelten, die bis 1997 schon 
einmal üblich waren. Der Brief 
war von 84 Kollegen mit  Namen, 
Adresse und Unterschrift verse-
hen worden.
Was war passiert? Fangen wir 
zum besseren Verständnis mal 
ganz von vorne an, nämlich 1997. 
Ja, damals  war alles noch mehr 
oder weniger in Ordnung und die 
Berechnung der pauschal bezahl-
ten Termine richtete sich nach der 
disponierten Zeit und der Gage, 
die der Kollege bei der jeweiligen 
Firma hatte. Eine vernünftige Re-
gelung, die aber leider bald ihr 
Ende fand. Denn schon bald wur-
de die, von den Kollegen durch 
konzentriertes Arbeiten einge-
sparte Zeit von einigen Firmen in 
Abzug gebracht. Das hieß, wer 
gut und schnell arbeitete, bekam 
weniger Geld. Ein kleines Murren 
ging durch die Reihen. Leider e-
ben nur ein kleines und alle arbei-
teten weiter. Doch wie so oft im 
Leben rächen sich fehlende Cou-
rage, Nachlässigkeit und Egois-
mus irgendwann. Dieses Irgend-
wann ließ gar nicht lange auf sich 
warten, denn schon bald  ging es 
richtig zur Sache. 
Zunächst wurde für alle, die pau-
schal bezahlte Termine wahr-
nahmen, die Gage auf 1-10 / 100 
gekürzt - egal, was  man vorher 
bei der Firma für eine Gage hatte. 
Im nächsten Schritt wurde für bis 
zu 2 Stunden Arbeit nur noch die 
Grundgage gezahlt. Die Talfahrt 
hatte begonnen und weil es so 
gut lief, ging man nun dazu über 
weniger Leute zu bestellen. Die 
fehlende Personage glich man 
dadurch aus, dass man die An-
wesenden bis  an ihre Leistungs-
grenze auf 3 Bändern Schlacht-
getümmel, Fußballstadien, Panik 
und Großdemonstrationen stimm-
lich nachgestalten ließ. Bei einer 
Firma wurde nun auch  die Pause 
von der disponierten Zeit abge-
zogen. Dann wurden alle Rollen 
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bis 12 Takes in die pauschal be-
zahlten Termine gepackt und in 
den Dialogbüchern fand man im-
mer öfter die schöne Bezeich-
nung „ad lib.“ an Stellen, wo ei-
gentlich hätte, ein Text stehen 
sollen. „Habt euch nicht so, seid 
doch mal ´n  bisschen kreativ, Ihr 
seid doch Profis.“ 
Ja, stimmt und genau deshalb 
wollen wir ab jetzt auch wieder so 
bezahlt werden. Übrigens vielen 
Dank an die Firmen, die das nicht 
vergessen haben und die ganze 
Zeit über gegen den Trend fair 
und pünktlich bezahlt haben.

Ordentliche Vollversammlung die 2.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der Vorstand des IVS lädt zur 2.  
Ordentlichen Vollversammlung 
ein. Diese wird voraussichtlich am 
31.03.2007 im großen Hörsaal 
der HFF Potsdam Marlene-Diet-
rich-Allee 11, 14482 Potsdam-
Babelsberg stattfinden.

Wir hoffen auf rege Teilnahme!

Als  Tagesordnungspunkte sind 
folgende vorgesehen:

- Geschäfts- und Finanzbe-
richt über den Zeitraum ab 
29.09.2006;

- Kassensturz des Schatz-
meisters;

- Stand der Auseinanderset-
zung mit der DRV (16-Fäl-
lemodell);

- Bisherige Ergebnisse der 
Verhandlungen mit den 
Firmen (BVDSP) bezüglich 
Gagen;

- Stand des Urheberrechts 
(Prof. Dr. Paul W. Hertin);

- Think Global (Stand RA 
Uwe Bartz);

- Was hat sich bzgl. MME 
getan?

- Vorstellung des Arbeits- 
und Finanzplans bis 2008 
(2008 ist Vorstandswahl); 
    
Anträge der Mitglieder:

- Einbeziehen der Cutter 
und Tonmeister, Stand der 
Dinge;

- Ankündigung und Durch-
führung der Versammlun-
gen (extra Ankündigung 
mit detaillierten Zeiten, 
zeitliche Beschränkung der 
Versammlung, Diskussi-
onsleiter und RednerIn-
nenliste);

- Ergänzung der Beitrags-
staffelung „Einkommen bis 
20.000 € = 10,00 €/Monat“.

Die detaillierten Anträge könnt Ihr 
im Forum nachlesen.
Ihr könnt wie immer die Tages-
ordnung um weitere Punkte er-
gänzen, indem Ihr bis  spätestens 
zehn Tage vor der Versammlung 
Euren Antrag beim Vorstand ein-
reicht (s. Satzung §10.4).

Die genaue Tagesordnung wird 
rechtzeitig veröffentlicht.

Was 2007 ansteht

Es gibt viel zu tun, packen wir es 
an. Unter diesem Aspekt hat  
unser Vorstand einen Fahrplan   
unter dem Titel: „Wie weiter - 
Fahrplan 2007“ unter der Rubrik: 
„Informationen“ ins Forum 
gestellt .

Wir bitten alle, sich dort noch 
einmal genau zu informieren. Hier 
nur ein kleiner Abriss der 
anstehenden Dinge, die noch 
nicht genau terminiert sind:

• Informationsveranstaltung 
Urheberrecht: IVS – Vertreter 
und Vertreter BVDSP zum 
Urheberrecht und den Rechte-
abtretungen im Kinosaal der 
BSG mit Prof. Hertin;

• Vorstandssitzung zu Taktik der 
Positionierungsgespräche IVS 
– BVDSP zum Thema 
Gagenanpassung;

• Fertigstellung der Petition an 
den Bundestag: Aspekt Chaos 
durch DRV und Vorschlag 3 – 
SM, möglichst Beteiligung 
anderer Verbände über IDS 
hinaus;

• Brief an DRV zur Klärung der 
Ungereimtheiten:  Dokumen-
tation, Rahmenvertrag, antei-
lige Beitragsbemessungs-
grenze, Inkrafttreten des 16 – 
FM, Überzahlungen, ALV – 
Beiträge, alleinige Statuszu-
ordnung durch die Firmen, 
Urteil Bundesfinanzhof etc.

• Mitgliederwerbung in Ham-
burg und München;

• Mitgliederversammlung zum 
Thema Gagen: welches Kon-
zept, Mindestgagen in welcher 
Höhe (weiterführend zur 
Novemberversammlung mit 
unentschlossenem Ausgang);
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• Runder Tisch mit Frau Katrin 
Göring – Eckardt, DRV und 
deren Prüfdienst, Bundesver-
sicherungsamt, KSK, BMAS, 
BVDSP und IVS;

• Fertigstellung Website und Er-
gänzung der Internetpräsenz 
mit aktualisierten Dokumen-
ten, Satzung, Mitgliedsantrag 
etc.

  
Soweit, liebe Mitglieder, eine 
grobe Skizze zum Anstehenden. 
Seit 2000 hat uns die DRV immer 
tiefer in ein Statuswirrwarr hinein-
gezogen und uns der sozial-
rechtlichen Fremdbestimmung 
übergeben, so dass es im kom-
menden Jahr 2007 eigentlich nur 
besser werden kann.
Drücken wir uns  dafür die 
Daumen und arbeiten wir daran.
Die Wünsche für das persönliche 
und berufliche Wohlergehen 
unserer Mitglieder sollen nicht 
hinten anstehen.
2007 liegt vor uns  – machen wir 
was draus.
Liebe Grüße
Peter Reinhardt

Johanna ist weg...

…und somit ist die Geschäftsstel-
le an allen Tagen, an denen kein 
Kollege Zeit hat, Dienst zu schie-
ben, wieder mal verwaist. 
Das ist schade, weil wir gerade in 
den letzten Tagen vor Weihnach-
ten und auch im neuen Jahr ge-
merkt haben, dass unser Büro als 
Anlaufstelle doch sehr rege ge-
nutzt wird.
Aber das ist nicht mal das 
Schlimmste. Jemand, der sich 
wie Johanna immer engagiert 
zeigt und immer eine unserer vie-
len IVS-Bürobaustellen aus der 
Schublade zaubert und selbst-
ständig daran arbeitet, fehlt uns 
schmerzlich. 
Das war schon klar, bevor Johan-
na sich Richtung Südfrankreich 
„abgesetzt“ hat. Aber weil uns das 
jetzt so richtig auffällt, an dieser 
Stelle ein offizielles (dickes, fet-
tes) Dankeschön für die hervor-
ragende Mitarbeit von allen aus 
der Presseabteilung.
Wir wünschen Johanna viel Spaß 
und Erfolg in Frankreich und hof-
fen, dass sie uns in so guter Erin-
nerung behält wie wir sie. 

Nach Redaktionsschluss:

MME

Im Forum könnt Ihr es seit einiger 
Zeit nachlesen, dass der IVS Be-
lege/Unterlagen der SprecherIn-
nen sammelt, aus denen die Hö-
he der Rückforderungen hervor-
geht, damit diese dem Rechtsan-
walt übergeben werden können. 
Die Belege dienen der Streitwer-
termittlung durch den RA Barz 
und werden vertraulich behandelt.
Die nichtvernetzten Kollegen 
können Kopien der MME - Forde-
rungen bzw. Kopien der Abzugs-
belege in den Briefkasten des IVS 
werfen oder Leuten mitgeben, die 
das Büro aufsuchen. Auch der 
Postweg ist möglich.  

IVS e.V. Geschäftsstelle
Mühlenstr. 52
12249 Berlin

Die Redaktion
Ann Vielhaben , Alexandra Marisa Wilcke, 
Andreas Müller
Ilona Otto - Stellvertretende Chefredakteurin
Nicolas Böll - Chefredakteur

Öffentlichkeitsarbeit
IVS Presseabteilung 
030 - 8100 15 601 

oder 

via E-Mail unter: 
presse@ivs-ev.info
IVS e.V.
Mühlenstraße 52
12249 Berlin

6
 IVS Newsletter Januar 2007


